
Satzung des Vereins 

“ShoutOutLoud- Changing the World Step by Step” 

 

§ 1 Name und Sitz des Vereins, Geschäftsjahr 

(1) Der Verein führt den Namen „ShoutOutLoud - Changing the World Step by Step" (nachfol-

gend „ShoutOutLoud"). Er soll in das Vereinsregister eingetragen werden. Nach der Eintra-

gung führt er den Namenszusatz „e.V." 

 

(2) Der Verein hat seinen Sitz in Frankfurt am Main.  

(3) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

 

§ 2 Zweck des Vereins 

(1) Zweck des Vereins ist Entwicklungshilfe, Jugendhilfe, öffentliche Gesundheitspflege und 

Umweltschutz. Außerdem sollen Spenden, Zuschüsse und sonstige Zuwendungen zur Förde-

rung der Entwicklungshilfe, der Jugendhilfe, der öffentlichen Gesundheitspflege und des Um-

weltschutzes beschafft und diese Mittel (nach § 58 Nummer 2 AO) an Organisationen weiter-

gegeben werden, die 

 

(a) selbst steuerbegünstigt gemäß § 51 ff. AO sind,  

 

(b) die zugewendeten Mittel ausschließlich für steuerbegünstigte Zwecke verwenden.  

 

 

(2) Der Vereinszweck soll durch das Informieren der deutschen Öffentlichkeit über verschie-

dene für ShoutOutLoud ungerechte oder prekäre Situationen oder Zustände in Deutschland 

sowie im Ausland und Informationsveranstaltungen jeder Art sowie durch Spendenaufrufe 

und Sammelaktionen verwirklicht werden.  

 

§ 3 Gemeinnützigkeit 

(1) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des 

Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. 

(2) Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 

(3) Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden.  

(4) Die Mitglieder des Vereins dürfen keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins erhalten. 

Die Erstattung von Auslagenersatz ist zulässig. 

(5) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Verein fremd sind, oder durch unverhält-

nismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 

 



 

§ 4 Erwerb der Mitgliedschaft, Mitgliedsbeiträge 

(1) Die Mitgliedschaft im Verein kann auf schriftlichen Antrag jede voll geschäftsfähige, natür-

liche Person oder jede juristische Person erwerben, die gewillt ist, den Vereinszweck zu för-

dern. Über die Aufnahme der Mitglieder entscheidet der Vorstand. 

(2) Eine Ablehnung des Aufnahmeantrags ist nicht anfechtbar und muss nicht begründet wer-

den. 

(3) Jedes Mitglied verpflichtet sich zu einer jährlichen Beitragszahlung. Die Höhe und Fälligkeit 

des Jahresbeitrags bestimmt die Mitgliederversammlung durch eine gesonderte Beitragsord-

nung. 

 

§ 5 Beendigung der Mitgliedschaft 

(1) Die Mitgliedschaft endet durch freiwilligen Austritt, Ausschluss oder Tod. 

(2) Der Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Vorstand und ist spätestens 

3 Monate vor Ablauf des Geschäftsjahres gegenüber einem Vorstandsmitglied zu erklären. 

(3) Ein Mitglied kann jederzeit mit sofortiger Wirkung durch Beschluss der Mitgliederversamm-

lung aus dem Verein ausgeschlossen werden, wenn es in grober Weise gegen die Interessen 

des Vereins verstößt oder ein sonstiger wichtiger Grund vorliegt. 

 

§ 6 Rechte und Pflichten der Mitglieder 

(1) Jedes Mitglied hat das Recht, bei der Unterstützung von ShoutOutLoud aktiv mitzuwirken 

und an gemeinsamen Veranstaltungen teilzunehmen. Jedes Mitglied hat gleiches Stimm- und 

Wahlrecht in der Mitgliederversammlung. 

(2) Jedes Mitglied hat die Pflicht die Interessen des Vereins zu fördern, insbesondere regel-

mäßig seine Mitgliedsbeiträge zu leisten und, soweit es in seinen Kräften steht, die Veranstal-

tungen von ShoutOutLoud durch seine Mitarbeit zu unterstützen. 

 

§ 7 Die Organe des Vereins 

Die Organe des Vereins sind die Mitgliederversammlung und der Vorstand. 

 

§ 8 Der Vorstand und der erweiterte Vorstand 

(1) Der Vorstand nach § 26 des Bürgerlichen Gesetzbuches besteht aus dem Vorsitzenden, 

einem Stellvertreter, dem Schatzmeister. Der Vorsitzende vertritt den Verein gerichtlich und 

außergerichtlich allein. Im Übrigen vertreten den Verein mindestens zwei Vorstandsmitglieder 

gemeinsam. 



(2) Die Vorstandsmitglieder werden von der Mitgliederversammlung für die Dauer von zwei 

Jahren gewählt. Der Vorstand bleibt bis zur Wahl des nächsten Vorstandes im Amt. Mitglieder 

des Vorstands können nur Mitglieder des Vereins sein; mit der Mitgliedschaft im Verein endet 

auch die Mitgliedschaft im Vorstand. Die Wiederwahl oder die vorzeitige Abberufung eines 

Mitglieds durch die Mitgliederversammlung sind zulässig. Ein Mitglied bleibt nach Ablauf der 

regulären Amtszeit bis zur Wahl seines Nachfolgers im Amt. Scheidet ein Mitglied vorzeitig 

aus dem Vorstand aus, so sind die verbleibenden Vorstandsmitglieder berechtigt, ein Mitglied 

des Vereins bis zur Wahl des Nachfolgers durch die Mitgliederversammlung in den Vorstand 

zu wählen. 

(3) Die Mitgliederversammlung kann die Bestellung der Vorstandsmitglieder nur aus wichtigem 

Grund widerrufen. 

(4) Der Vorstand fasst seine Beschlüsse durch telefonische Absprache oder in Vorstandssit-

zungen mit einfacher Mehrheit. 

(5) Der Vorstand tritt nach Bedarf zusammen. Die Sitzungen werden vom Vorsitzenden, bei 

dessen Verhinderung von seinem Stellvertreter, einberufen. Eine Einberufungsfrist von einer 

Woche soll eingehalten werden. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens zwei Mit-

glieder anwesend sind. Bei der Beschlussfassung entscheidet die Mehrheit der abgegebenen 

gültigen Stimmen. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme der Vorsitzenden, bei deren 

Verhinderung die ihres Stellvertreters. 

(6) Der erweiterte Vorstand setzt sich aus sämtlichen Programmleitern zusammen. Programm-

leiter sind automatisch im erweiterten Vorstand bis sie ihr Amt niederlegen oder per Wahl ein 

neuer Programmleiter gewählt wird. Bei Wechsel der Programmleitung übernimmt automa-

tisch der neue Programmleiter das erweiterte Vorstandsamt. Der erweiterte Vorstand wird min-

destens zwei Mal im Jahr auf schriftliche oder elektronische Einladung des/der Vorsitzenden 

oder des/der stellverstretenden Vorsitzenden unter Einhaltung einer Frist von 7 Tagen einbe-

rufen. Eine Versammlung des erweiterten Vorstands ist einzuberufen, wenn dies mindestens 

3 seiner Mitglieder fordern. Er fasst seine Beschlüsse mit Mehrheit der abgegeben (schriftlich 

oder mündlich) Stimmen. Er ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der Mitglieder des 

erweiterten Vorstandes anwesend ist, darunter mindestens 1 Mitglied des Vorstands nach §8 

(1). Beschlüsse können auch schriftlich oder fernmündlich gefasst werden.  

(7) Die Beschlüsse des Vorstandes und/oder des erweiterten Vorstands sind zu protokollieren. 

Die Protokolle sind den Mitgliedern zugänglich zu machen 

(8) Der Vorstand ist verantwortlich für: 

1. die Führung der laufenden Geschäfte (zusammen mit dem erweiterten Vorstand), 

2. die Ausführung der Beschlüsse der Mitgliederversammlung (zusammen mit dem er-

weiterten Vorstand), 

3. die Verwaltung des Vereinsvermögens, 

4. die Aufstellung eines Haushaltsplans für jedes Geschäftsjahr (zusammen mit dem er-

weiterten Vorstand), 

5. die Buchführung bzw. Einnahmeüberschussrechnung, 

6. die Erstellung des Jahresberichts und der Jahresrechnung (in Abstimmung mit dem 

erweiterten Vorstand in Form von schriftlichen Berichten), 

7. die Aufnahme neuer Mitglieder, 

8. die Vorbereitung der Mitgliederversammlung und  



9. die Einberufung der Mitgliederversammlung. 

(9) Der Vorstand kann sich eine Geschäftsordnung geben. 

 

§ 9 Die Mitgliederversammlung, Zuständigkeit, Einberufung 

(1)  Die Mitgliederversammlung ist zuständig für: 

1. die Wahl und Abberufung der Vorstandsmitglieder  

2. die Genehmigung des vom Vorstand aufgestellten Haushaltsplans für das nächste Ge-

schäftsjahr, 

3. die Entgegennahme des Jahresberichts und der Jahresrechnung und die Entlastung 

des Vorstands, 

4. die Festsetzung der Höhe und der Fälligkeit des Jahresbeitrags und  

5. die Beschlussfassung über Satzungsänderungen und die Auflösung des Vereins. 

 

(2) Zur Teilnahme an der Mitgliederversammlung sind sämtliche Mitglieder berechtigt. Die or-

dentliche Mitgliederversammlung wird mindestens einmal im Jahr abgehalten. Die Einberufung 

erfolgt durch schriftliche Einladung bzw. Einladung per E-Mail des Vorstands unter Einhaltung 

einer Frist von zwei Wochen. Die Einladung muss die Tagesordnung und die Gegenstände 

der Beschlussfassung enthalten. 

 

(3) Die Tagesordnung setzt der Vorstand fest. Jedes Vereinsmitglied kann bis spätestens eine 

Woche vor der Mitgliederversammlung beim Vorstand schriftlich eine Ergänzung der Tages-

ordnung beantragen. Über den Antrag entscheidet der Vorstand. Über Anträge zur Tagesord-

nung, die vom Vorstand nicht aufgenommen wurden oder die erstmals in der Mitgliederver-

sammlung gestellt werden, entscheidet die Mitgliederversammlung mit der Mehrheit der Stim-

men der anwesenden Mitglieder; dies gilt nicht für Anträge, die eine Änderung der Satzung, 

die Auflösung des Vereins oder Änderungen der Mitgliedsbeiträge zum Gegenstand haben. 

 

(4) Die Mitgliederversammlung wird von der/dem ersten Vorsitzenden, bei deren Verhinderung 

von dem stellvertretenden Vorsitzenden bzw. dem Schatzmeister und bei deren Verhinderung 

von einem durch die Mitgliederversammlung zu wählenden Versammlungsleiter geleitet. 

 

(5) Der Vorstand hat der jährlichen Mitgliederversammlung einen Jahresbericht und eine Jah-

resrechnung vorzulegen; die Versammlung hat über die Entlastung des Vorstands Beschluss 

zu fassen. 

 

(6) Die Beschlussfassung der Mitgliederversammlung erfolgt durch Handzeichen mit einfacher 

Mehrheit. Auf Antrag wird geheim abgestimmt. Satzungsänderungen bedürfen einer Mehrheit 

von 3/4 der abgegebenen Stimmen. Die Auflösung des Vereins kann nur mit einer Mehrheit 

von 4/5 beschlossen werden. Eine Änderung des Vereinszwecks kann nur einstimmig erfol-

gen. 

 

(7) Über den Ablauf der Mitgliederversammlung und die gefassten Beschlüsse ist ein Protokoll 

zu fertigen. Dieses ist vom Protokollführer und vom Versammlungsleiter zu unterschreiben. 

 



§ 10 Außerordentliche Mitgliederversammlung 

Eine außerordentliche Mitgliederversammlung kann durch den Vorstand einberufen werden, 

wenn es das Interesse des Vereins erfordert oder wenn die Einberufung von mindestens 1/4 

der Mitglieder schriftlich unter Angabe von Gründen bei einem Vorstandsmitglied verlangt wird. 

In dringlichen Fällen kann in der außerordentlichen Mitgliederversammlung auch über Sat-

zungsänderungen entschieden werden. 

 

§ 11 Auflösung des Vereins, Liquidatoren 

Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen 

des Vereins an den „Ingenieure ohne Grenzen e.V.“, der es unmittelbar und ausschließlich für 

gemeinnützige Zwecke zu verwenden hat.  

Von der Gründerversammlung einstimmig beschlossen. 

 

Frankfurt, den 31.05.2015 

 

 

 

 

 


